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Erwägungen

E. 3
Jahren bedingt aus dem Strafvollzug entlassen. Der Strafrest betrug 471 Tage. Vom 9. Juni
2007 an beging sie verschiedene Betäubungsmitteldelikte. Im Zu- sammenhang mit dem zu
prüfenden Widerruf der bedingten Entlassung und der Rückversetzung in den Strafvollzug
stellte sich die Frage, ob die Probezeit nach altem (vor dem 1. Januar 2007 gültigem) oder
nach neuem Recht zu berechnen ist. Aus den Erwägungen: [...] II. Rückversetzung 1. Die
Vorinstanz ging in ihrem Entscheid [...] davon aus, die Angeklagte habe während laufender
Probezeit der bedingten Entlassung delinquiert und ordnete daher die Rückversetzung der
Angeklagten in den Strafvollzug an (Strafrest 471 Tage). [...]

E. 4
Die vor Vorinstanz rechtskräftig beurteilten Taten beging die Angeklagte gemäss
Anklageschrift innerhalb der mit Verfügung des Justizvollzuges des Kan- tons Zürich vom
24. Januar 2006 im Zusammenhang mit der bedingten Entlas- sung aus dem Strafvollzug
angesetzten dreijährigen Probezeit. Die Verteidigung warf die Frage auf, ob die mit der
bedingten Entlassung am 25. Februar 2006 angesetzte Probezeit von 3 Jahren angesichts
des Strafrestes von 471 Tagen und der am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen neuen
Regelung für die Bemessung der Dauer der Probezeit (Art. 87 StGB) massgebend sei.

E. 4.1
In der Tat trat am 1. Januar 2007 der neue Allgemeine Teil des Strafgesetz- buches in Kraft.
Gemäss Art. 388 Abs. 3 StGB sind die Bestimmungen des neuen

- 3 - Rechts – hier Art. 87 StGB – über das Vollzugsregime auch auf Täter anwendbar, die
nach bisherigem Recht verurteilt wurden. In Ziff. 1 Abs. 3 der Schlussbestim- mungen der
Änderung vom 13. Dezember 2002, wo für den Bereich des Strafvoll- zuges die
neurechtlichen Bestimmungen aufgeführt werden, welche auch auf Täter anwendbar sind,
die nach altem Recht verurteilt wurden, fehlen zwar die Bestimmungen über die bedingte
Entlassung (Art. 86 ff. StGB). Wie das Bundes- gericht in BGE 133 IV 201 indessen bereits
entschied, fallen die Bestimmungen über die bedingte Entlassung nach der Botschaft des
Bundesrates zu dieser Ge- setzesänderung ausdrücklich unter den Begriff des
Vollzugsregimes (BBl 1999, S. 2183), weshalb anzunehmen ist, dass der Gesetzgeber die
Art. 86 ff. in Ziff. 1 Abs. 3 der Schlussbestimmungen versehentlich nicht aufführte.
Höchstrichterlich ist daher entschieden, dass die Fragen der bedingten Entlassung und der
Rück- versetzung sowie damit zwangsläufig auch diejenige nach der Bemessung der
Probezeit im Zusammenhang mit der bedingten Entlassung im Sinne des neuen Art. 87
StGB – mithin nach neuem Recht – zu beurteilen sind (vgl. BGE 133 IV 203, vgl. hiezu
auch Entscheid der III. Strafkammer des Obergerichtes des Kan- tons Zürich vom 27.
Oktober 2008, UG080037). Die Anwendung neuen Rechts hat zur Konsequenz, dass



frühere Entscheide, welche die heute massgebende Maximaldauer der Probezeit
überschreiten, unbeachtlich sind.

E. 4.2
Vorliegend wurde die Angeklagte mit Verfügung vom 24. Januar 2006 auf den 25. Februar
2006 unter Ansetzung einer Probezeit von 3 Jahren – wie dies nach dem damals geltenden
Art. 38 Abs. 2 StGB möglich war – entlassen.

E. 4.3
Nach dem neu anzuwendenden Art. 87 Abs. 1 StGB soll dem bedingt ent- lassenen eine
Probezeit auferlegt werden, deren Dauer dem Strafrest entspricht, wobei die
Minimalprobezeit mindestens ein Jahr und die Maximalprobezeit höch- stens fünf Jahre
beträgt. Durch die Herstellung des Bezuges zwischen Strafrest und Probezeit wird
verdeutlicht, dass die Probezeit nach der bedingten Entlas- sung ein Teil der
Strafverbüssung ist (vgl. Donatsch / Flachsmann / Hug / Weder, Kommentar StGB, 17.
Aufl., Zürich 2006, S. 175 unter Hinweis auf die Botschaft des Bundesrates, BBl 1999, S.
2122).
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E. 4.4
Ausgehend von einem Strafrest von 471 Tagen, entsprach die Probezeit entgegen dem
früheren Entscheid nicht drei Jahre, sondern eben der Dauer die- ses Strafrestes. […]
(Entscheid ist rechtskräftig.)
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